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7. Obwohl der Sohn F. noch unter der Herrschaft des alten Konkordats
unterstiitzungsbediirftic und in einer Anstalt versorgt wurde, ist ausschliellich
das neue Konkordat anwendbar, da unter dem neuen Konkordat lediglich die vor-
her eingetretenen Rechtswirkungen bestehen blieben. Die Frage der Anwendbar-
keit von Art.1, Abs. 3 (des alten Konkordates) wurde aber im Falle F. F. seiner
Zeit anscheinend nicht gepriift. Im iibrigen hat diese Versorgung im Jahre 1942
(vor Eintritt des Heimfalles) aufgehort, und es kann auch nicht etwa in der wider-
spruchslosen Weiterbeteiligung des Wohnkantons an den Versorgungskosten nach
Inkrafttreten des neuen Konkordates, sowie spiter an den Kosten der gewshn-
lichen Unterstiitzung, eine stillschweigende Verpflichtung des Wohnkantons zur
Ubernahme von Leistungen erblickt werden, zu denen er nach Konkordat nicht
verpflichtet ist. Unter diesen Umstinden erscheint Art. 2, Abs. 5 auf die Unter-
stitzungsfille der drei Briider F. anwendbar und der Rekurs als unbegriindet.

Awus diesen Griimden hat das Departement entschieden :
Der Rekurs wird abgewiesen.

B. Entscheide kantonaler Behorden

1. Unterstiitzungspflicht des Stiefvaters gegeniiber Stiefkindern. — Umfang und
Beginn der Unterstiitzung durch das Gemeinwesen. Der Stiefvater ist gegeniiber den
ehelichen und auferchelichen Kindern seiner Ehefraw wunterhaltspflichtig. — Die
Unterhaltspflicht geht der Inanspruchnahme unlterstiitzungspflichtiger Verwandter vor.
— Dre unterstiitzungspflichtige Gemeinde st erst dann gehalten, fiir den Unterhalt
etner Person aufzukommen, wenn die privatrechtlich Unterhaltspflichtigen dazu
nicht vmstande sind; dabei fallt nur der wirkliche Notbedarf fiir die Zukunft in Be-
tracht, d. h. friihestens von der Einreichung eines Unterstiitzungsgesuches an; eine
Pflicht zur Ubernahme von Schulden besteht fiir das Gemeinwesen nicht.

Tatbestand :

Mit Schreiben vom 2. Juli 1948 verlangte J. S., Ziirich, beim Departement
des Innern des Kantons St. Gallen, da die Heimatgemeinde seines Stiefkindes
H. B., geboren 20. Dezember 1942, von K. (St: Gallen), simtliche Auslagen fiir
dessen Unterhalt ibernehme. H. B. ist das auBlereheliche Kind der Ehefrau des
Gesuchstellers, B.B., von K. 8. verheiratete sich mit der Kindsmutter am 22. Juli
1943. Die Eltern der Ehefrau wollten das Kind unentgeltlich zu sich nehmen. Die
Eheleute S.-B. waren aber damit nicht einverstanden und behielten es bei sich,
bzw. iibergaben es den Eltern des Ehemannes S. zur Pflege. Sie wuBlten, dal vom
natiirlichen Vater des Kindes, der 1944 gestorben ist, nichts erhiltlich sei. Die
Armenbehérde K. verweigerte mit Entscheid vom 16. Juli 1948 die Unterstiitzung
mit der Begrindung, da der Stiefvater rechtlich unterhaltspflichtig sei und im
Falle, daf3 er durch diese Unterhaltspflicht in Not gerate, gegeniiber den Eltern
seiner Ehefrau fiir das Kind die Verwandtenunterstiitzungspflicht geltend machen
koénne.

Gegen diesen Entscheid rekurrierte S. rechtzeitig an das Departement des
Innern, indem er seine Unterhaltspflicht bestritt und die Heimatgemeinde als
unterstiitzungspflichtig erklarte. Er fiigte bei, seine Eltern, welche das Kind 1943
bis 1947 gepflegt haben, miiiten noch befriedigt werden. Die Heimatgemeinde K.
blieb bei ihrem Entscheide und erklirte, wenn S. bediirftig sei, soll er beim Fiir-
sorgeamt Ziirich ein Unterstiitzungsbegehren einreichen.
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Das Departement des Innern wies den Rekurs mit Entscheid vom 4. August
1948 ab. Zur Begriindung verwies es auf die Praxis des Bundesgerichtes, nach
welcher der Ehemann gegeniiber seiner Frau rechtlich verpflichtet sei, sowohl fiir
diese wie auch fiir ihre in die Ehe gebrachten Kinder zu sorgen, wenn diese es
nicht selbst konnen. Die armenrechtliche Unterstiitzungspflicht der Heimat-
gemeinde des Kindes bestehe nur dann, wenn auch der Stiefvater seiner Unter-
haltspflicht nicht zu gentigen vermdoge.

Auch gegen diesen Entscheid rekurrierte S. Er hielt an seiner Auffassung fest,
dafl nicht er als Stiefvater, sondern die Heimatgemeinde die Finanzierung der
Pflege und Erziehung des H. B. zu iibernehmen habe. Wolle man ihn an die GroB-
eltern B. verweisen, so sei es Pflicht der Heimatgemeinde, die Schuldigkeit der
GrofBeltern festzustellen, riickwirkend ab 20. Dezember 1942 (Geburt des Kindes);
er nennt eine monatliche Leistung von Fr. 60.— bis 80.—.

Das Fursorgeamt der Stadt Ziirich, das die Verhiltnisse des Rekurrenten
untersuchte, beantragte, dem Gesuchsteller monatliche Beitrige von Fr. 30.—
an den Unterhalt des Kindes zu bewilligen, da die Mutter nichts daran leisten
konne und dem Stiefvater dieser Betrag an seinem Einkommen fehle. Die Armen-
behorde K. sprach dem S. diesen Betrag vom 1. September 1948 an gut. Auch
gegen diese Verfiigung vom 3. September 1948 rekurrierte S. und verlangte, dafl
die Heimatgemeinde seinen Eltern den Betrag von Fr. 4320.— als Kostgeld fiir
54 Monate zu Fr. 80.— vom 26. Juli 1943 bis Ende Januar 1948 und von da an
ihm selber den gleichen Monatsbeitrag fiir das Kind H. B. bezahle. Die Heimat-
gemeinde K. lehnt diese Forderung ab und weist darauf hin, daf der Rekurrent
frither nie ein Kostgeld verlangt und auch das Angebot der GroBeltern B. in B.,
das Kind kostenlos zu pflegen, zuriickgewiesen habe.

Der Regierungsrat zieht in Erwigung:

1. Fir den Unterhalt eines verdienstunfihigen Kindes haben in erster Linie
die Eltern aufzukommen. Fehlen diesen und dem Kinde selber die Mittel hiezu,
so kénnen unter bestimmten Voraussetzungen andere Personen nach Zivilrecht
zu deren Erfilllung angehalten werden.

2. Es ist zundchst zu priifen, ob der Rekurrent als Stiefvater des Kindes
H. B. den Unterhalt des letztern auf sich zu nehmen hat, nachdem dies dem
natiirlichen Vater und der Kindsmutter nicht moéglich ist. DaB die Mutter fiir
diesen Unterhalt nicht aufzukommen vermag, geht aus dem Bericht des Fiirsorge-
amtes Ziirich hervor, indem sie den Haushalt ihrer Familie besorgt, zu der neben
H. B. ein eheliches Kind gehort. Durch die Trauung verpflichten sich die Ehe-
leute, das Wohl der ehelichen Gemeinschaft in eintrachtigem Zusammenwirken
zu wahren und fiir die Kinder gemeinsam zu sorgen (Art. 159 ZGB). Dem Mann
obliegt die Sorge fiir den Unterhalt von Weib und Kind, der Frau die Haushalts-
fithrung (Art.160, 161 ZGB). Die Frau kann diese Pflicht nur erfiillen, wenn der
Mann fiir den Unterhalt der Stiefkinder aufkommt. Es ist auch nicht gerecht-
fertigt, daB die Kinder durch die Gemeinde verhalten werden, wihrend der Stief-
vater fiir angemessenen Unterhalt der Kindsmutter sorgt, im Genusse des Frauen-
gutes steht und die Mutter Zeit und Kraft dem Haushalt widmet (R. Speiser,
Zeitschr. f. schweiz. Recht, Bd. 46, S. 94 ff.). Diese Erwigungen ergeben klar,
dafB die Unterhaltspflicht der Stiefeltern gegeniiber ihren Stiefkindern im Gesetz,
namlich in der ehelichen Gemeinschaft, begriindet ist und in dem MaBle und so
lange besteht, als die Mutter zum Unterhalt verpflichtet ist. Dieser Auffassung
sind auch die Kommentatoren Egger (Art.159, N.11, 2. Aufl.) und Gmiir (Art. 159,
N.15), das Obergericht Bern (Urteil vom 3. 10. 1919, zit. in Kom. Gmiir, Art. 159,
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N.15), das Obergericht Ziirich (Urteil vom 23. 9. 1936, Sammlung Wei}, Ausg.
1942, Ziff. 1494). Auch das Bundesgericht hat die Unterhaltspflicht des Stiefvaters
gegeniiber dem vorehelichen Kinde seiner Ehefrau anerkannt, indem es ausfiihrte :
,,Wer eine Person heiratet, die aus einer fritheren Ehe bereits Kinder hat, nimmt
ihr gegeniiber mit der Heirat regelmifig die Verpflichtung auf sich, fiir das Wohl
der Stiefkinder zu sorgen. ... Der Ehemann verpflichtet sich regelmaBig, sofern
dies notig ist, fiir den Unterhalt zu sorgen.* Es stellte den ehelichen die aufler-
ehelichen Stiefkinder ausdriicklich gleich (BGE 46 III S. 56, 42 II 503, beide
Urteile bestatigt in Bd. 66 I 170). Es ist also mit der Literatur und Praxis davon
auszugehen, daf} der Stiefvater den Unterhalt der Kinder seiner Ehefrau zu tragen
hat. (Schiuf folgt. )

C. Entscheide des Bundesgerichtes und eidgendssischer Behirden

2. Interkantonale Armenpflege auBer Konkordat: Unterstiitzungspflicht bei Doppel-
biirgern. Verschiedene Heimatkantone haben einen Doppelbiirger, der dauernd der
offentlichen Wohkltitigkeit zur Last fallt, anteilmifig zu wunterstiitzen, selbst dann,
wenn er in etnem seiner Heimatkantone Wohnsitz hatl).

Tatbestand :

A. Otto W., geb. am 1. November 1889 in C. (Kanton Genf), ist Biirger der
Gemeinde O. (Kanton Bern) und Genf. In L. (Kanton Genf) wohnhaft gewesen,
mubte er im Oktober 1931 wegen Geisteskrankheit in eine genferische Anstalt
versorgt werden, wo er sich heute noch befindet. Bis 30. April 1948 sind die Ver-
sorgungskosten durch den Kanton Genf getragen worden. Am 26. April 1948 ist
die Direktion des Armenwesens des Kantons Bern aufgefordert worden, ab 1. Mai
1948 die Halfte der Kosten zu iibernehmen, was indessen abgelehnt wurde.

B. Der Kanton Genf gelangte am 15. Juni 1948 mit staatsrechtlicher Klage
an das Bundesgericht und stellte das Rechtsbegehren, es sei der Kanton Bern zu
verurteilen, ab 1. Mai 1948 die Halfte der Versorgungskosten des W. zu bezahlen.
Der Kanton Genf beruft sich dabei auf den Entscheid des Bundesgerichtes vom
11. September 1947 i. S. Luzern c. Neuenburg (AS 73 I 230).

C. Der Kanton Bern beantragte Abweisung der Klage und fihrte aus: In
seinem Entscheid vom 11. September 1947 hatte sich das Bundesgericht auszu-
sprechen iiber die Frage, welches Gemeinwesen gegeniiber einem unterstiitzungs-
bediirftigen Doppelbiirger, der im einen seiner Heimatkantone wohnhaft und im
andern anstaltsversorgt war, unterstiitzungspflichtig sei. Nur fiir diesen Fall sei
der Grundsatz der hilftigen Kostenteilung ausgesprochen worden. Vorliegenden-
falls sei aber der Tatbestand anders: W. sei wiahrend seines ganzen Lebens in
einem seiner Heimatkantone wohnhaft gewesen, und zwar im Kanton Genf; seine
Beziehungen zum zweiten Heimatkanton — Bern — bestiinden nur in der Tat-
sache der registermaBigen Eintragung in der Heimatgemeinde O. Die im Ent-
scheid vom 11. September 1947 geloste Frage stelle sich daher vorliegendenfalls
nicht. Dieses Urteil erklire iibrigens, es sei billig, daB der Doppelbiirger, der seit
Jahren in einem seiner Heimatkantone wohnhaft sei, ausschlielich durch diesen
unterstiitzt werde. Zweifellos miisse die frithere Rechtssprechung, welche dem
einen Heimatkanton nicht erlaubte, vom andern gianzlichen oder teilweisen Ersatz
der Kosten zu verlangen, gemildert werden; es bestehe indessen kein Grund fir
eine Anderung der Praxis in denjenigen Fillen, in denen der Bediirftige, bevor er

1) Vgl. ,,Entscheide*, 10, Jahrgang, S. 89 ff.



	B. Entscheide kantonaler Behörden

